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Mindestlohn und Geringfügigkeitsgrenze 2026 

 

Durch die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns ab 
01.01.2026 auf 13,90 Euro beträgt die neue Minijob-Grenze 
603 Euro im Monat. Ein Minijobber kann also monatlich regel-
mäßig bis zu 603 Euro verdienen, dabei sind Verdienstschwan-
kungen, also geringe Über- und Unterschreitungen der monatli-
chen Geringfügigkeitsgrenze möglich. Bei einem ganzjährig 
ausgeübten Minijob darf allerdings das Jahresentgelt die Ver-

dienstgrenze von 7.236 Euro (Jahr 2025: 6.672 Euro) nicht 
überschreiten. 

Durch die Anhebung der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze 
seit 01.01.2026 auf 603 Euro umfasst der Übergangsbereich 
2026 für sog. Midijobs den monatlichen Entgeltbereich von 
603,01 - 2.000 Euro. Bei Beschäftigungen im Übergangsbereich 
handelt es sich im Gegensatz zu den Minijobs um versiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse. Für die Beitragsberechnung 
und Beitragstragung bei Beschäftigungen im Übergangsbereich 
gelten besondere Regelungen. Im Ergebnis haben die Arbeit-
nehmer im Übergangsbereich gegenüber dem Arbeitgeber einen 
reduzierten Beitragsanteil zu den einzelnen Versicherungszwei-
gen zu tragen. 

 

Ab dem 01.07.2026 haben geringfügig entlohnte Beschäftigte 
die Möglichkeit auf einmalige Aufhebung der Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht für zukünftige Entgeltabrechnungs-
zeiträume. Die neuen Geringfügigkeits-Richtlinien 2026 führen 

die Voraussetzungen hierzu aus.  
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Nach bisheriger Rechtslage konnten Minijobber, die sich in der 
Vergangenheit für eine Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht entschieden haben, die Befreiung nicht mehr rückgängig 
machen. Mit dieser Änderung wird es geringfügig Beschäftigten 
ab Juli 2026 ermöglicht, eine bereits erfolgte Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht einmalig auf Antrag aufheben zu 
lassen und damit wieder versicherungspflichtig in der Renten-
versicherung zu werden. 
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